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Datum: 25.04.2018 

_____________________________________________________________________________________ 

Die Integrationsagenda kurz erklärt 

Hintergrund 

Mit der Neustrukturierung des Asylwesens, die voraussichtlich ab März 2019 umgesetzt wird, werden die 

Asylverfahren beschleunigt und rascher abgeschlossen. Menschen, die in der Schweiz Schutz erhalten 

und als Flüchtlinge oder vorläufig aufgenommene Personen bleiben, können damit auch rascher und 

nachhaltiger integriert werden.  

 
In der Schweiz finden viele Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen (im Folgenden FL/VA 

genannt) erst nach mehreren Jahren eine Arbeit, stehen kaum in Kontakt mit der ansässigen Bevölkerung 

und sind abhängig von der Sozialhilfe. Dies kann zu gesellschaftlichen Spannungen sowie hohen 

Mehrkosten bei Bund, Kantonen und Gemeinden führen. Dank gezielten Integrationsmassnahmen kann 

das Potenzial von FL/VA besser genutzt werden und sie können längerfristig für sich selber aufkommen.  

Ziele  
Die Kantone verfügen mit den Kantonalen Integrationsprogrammen (KIP) bereits heute über einen 

Rahmen, der alle spezifischen Integrationsförderangebote zusammenfasst. Eine grundlegende 

Neuausrichtung der Integrationsförderung ist deshalb nicht erforderlich. Ziel der Integrationsagenda ist 

es, die spezifischen Massnahmen früher einzusetzen und sie zu intensivieren. Die Flüchtlinge und 

vorläufig aufgenommenen Personen sollen durchgehend von einer Fachperson begleitet und betreut 

werden, welche die einzelnen Massnahmen optimal aufeinander abstimmt. 

 

Bund und Kantone einigten sich auf fünf Wirkungsziele der Integrationsagenda: 

 

1. Alle FL/VA erreichen einen ihrem Potenzial entsprechenden Sprachstand. Drei Jahre nach Einreise 

verfügen alle mindestens über sprachliche Basiskenntnisse zur Bewältigung des Alltags (mind. A1).  

2. 80% der Kinder aus dem Asylbereich, die im Alter von 0-4 Jahren in die Schweiz kommen, können 

sich beim Start der obligatorischen Schulzeit in der am Wohnort gesprochenen Sprache 

verständigen. 

3. Zwei Drittel aller FL/VA im Alter von 16-25 Jahren befinden sich fünf Jahre nach der Einreise in einer 
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postobligatorischen Ausbildung.1 

4. Die Hälfte aller erwachsenen FL/VA ist sieben Jahre nach der Einreise nachhaltig in den ersten 

Arbeitsmarkt integriert.1  

5. Alle FL/VA sind sieben Jahre nach der Einreise vertraut mit den schweizerischen 

Lebensgewohnheiten und haben Kontakte zur einheimischen Bevölkerung. 

 

Asylsuchende gehören vor dem Entscheid über ihr Gesuch grundsätzlich noch nicht zur Zielgruppe der 

intensiven Integrationsförderung. Um möglichst früh mit der Integrationsförderung zu beginnen und 

damit die längerfristigen Erfolgsaussichten der Integration zu erhöhen, sollen die Kantone die 

Integrationspauschale aber auch unabhängig vom Status einsetzen können, also auch für 

Sprachfördermassnahmen für diejenigen Asylsuchenden, die eine hohe Bleibeperspektive aufweisen. 

Dadurch werden keine zusätzlichen Mittel notwendig: Die Sprachförderung setzt lediglich früher ein, 

erfolgt aber im selben Ausmass. 

Die genannten Wirkungsziele betreffen Flüchtlingskinder vor dem Schuleintritt (0-4 Jahre) sowie 

jugendliche und erwachsene Flüchtlinge (ab 16 Jahren). Flüchtlingskinder im schulpflichtigen Alter 

werden dagegen direkt in die Regelstrukturen der obligatorischen Schule aufgenommen und dort 

zusätzlich gefördert. Für den Schulbereich sind die Kantone zuständig, deshalb werden diese Kosten 

vollumfänglich von den Kantonen und Gemeinden getragen. Die obligatorische Schule nimmt also eine 

sehr wichtige Rolle bei der Integration ein, ist aber nicht Teil der jetzt beschlossenen Integrationsagenda. 

 

Inhalt  

Zur Erreichung dieser Ziele wird schweizweit ein einheitlicher Integrationsprozess für alle VA/FL 

umgesetzt und verbindlich in der Integrationsverordnung verankert: 

 Erstinformation und Integrationsförderbedarf: Alle FL/VA werden systematisch begrüsst und über 

den Integrationsprozess sowie die Erwartungen an sie informiert. Anschliessend findet eine erste 

individuelle Ressourcenabschätzung (Gesundheit, Bildungsstand, Sprache) statt. So kann das Profil 

der FL/VA erfasst werden; diese Informationen fehlen heute weitgehend. 

 Beratung / Begleitung: Eine interdisziplinäre Fachstelle stellt für alle FL/VA während des ganzen 

Erstintegrationsprozesses eine individuelle, professionelle Beratung und Begleitung sicher.  

 Sprache: Die Sprachförderung wird für alle FL/VA und Asylsuchenden mit Bleibeperspektive gemäss 

individuellem Bedarf geplant.  

 Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit: Für alle FL/VA im Alter von 16-49 Jahren ist eine vertiefte 

Potenzialabklärung vorgesehen. Gestützt darauf werden sie zielgerichtet geeigneten 

Integrationsfördermassnahmen zugeteilt. 

 Zusammenleben (soziale Integration): Der Kontakt zur Gesellschaft wird aktiv gefördert. Für 

Personen, die aus familiären oder gesundheitlichen Gründen nicht an Programmen zur Erreichung 

der Ausbildungs- oder Arbeitsmarktfähigkeit teilnehmen können, sind Massnahmen der sozialen 

Integration vorgesehen. 

 

                                                             
1 Nicht alle Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene haben das Potenzial eine Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit zu erreichen. 

Es bestehen Einschränkungen, die oft mit der Fluchterfahrung, mit gesundheitlichen Schwierigkeiten oder der familiären Situation in 
Zusammenhang stehen. Es wird davon ausgegangen, dass 70% der Personen im erwerbfähigen Alter (16-50 Jahre) ein 
entsprechendes Potenzial aufweisen, 30% nicht. Die Ziele sind jedoch auf die jeweiligen Altersgruppen der Gesamtpopulation 

gerechnet. Ziel 3 besagt, dass fünf Jahre nach Einreise von den jugendlichen Personen, die ein Ausbildungspotenzial aufweisen, 
95% an einer postobligatorischen Ausbildung teilnehmen. Ziel 4 besagt, dass sieben Jahre nach Einreise 70% der erwachsenen 
Personen, die ein Arbeitsmarktpotenzial aufweisen, nachhaltig im ersten Arbeitsmarkt integriert sind.     
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Zur Überprüfung der Zielerreichung wird ein Monitoring aufgebaut.  

 

Schnittstelle spezifische Integrationsförderung und berufliche Grundbildung 

Durch die Massnahmen der spezifischen Integrationsförderung sollen namentlich Jugendliche und junge 

Erwachsenen FL/VA mit entsprechendem Potenzial befähigt werden, in die ordentlichen 

Ausbildungsgänge der beruflichen Grundbildung einzusteigen. Die Anforderungen für den Eintritt ins 

Berufsbildungssystem umfassen Orientierungswissen, Kenntnisse der lokalen Gepflogenheiten, Lern- und 

Leistungsbereitschaft und Arbeitsmotivation. Auf schulischer Ebene sind zudem Grundkenntnisse 

insbesondere der lokalen Unterrichtssprache – Niveau A2 gemäss GER2 für den Einstieg in ein in der 

Regel einjähriges Vorbereitungsangebot auf die berufliche Grundbildung und Niveau B1 für den direkten 

Einstieg in eine Grundbildung (EBA und EFZ) – und Mathematik zentral. Diese Voraussetzungen werden 

im Rahmen einer Eignungsabklärung durch die abnehmenden Bildungsinstitutionen geprüft. 

 

Berufsbildung 

Bestandteil der Regelstruktur Berufsbildung ist eine meist einjährige Vorbereitung auf die berufliche 

Grundbildung welche zum Ziel hat, Jugendliche für den Lehrstellenmarkt fit zu machen und ihnen den 

Eintritt in eine Berufslehre zu erleichtern. Die berufliche Grundbildung (inkl. Vorbereitung) kann 

individuell um maximal ein Jahr verlängert werden, wenn dies den Lernerfolg erleichtert. Für bestimmte 

Zielgruppen steht ausserdem ein begleitendes Coaching über die ganze Lehrzeit zur Verfügung. 

 

Weitere nachobligatorische Bildungsangebote 
Je nach Fähigkeiten und Potenzial der Jugendlichen stehen auch andere Ausbildungsgänge der 

Sekundarstufe II (Allgemeinbildung) und der Tertiärstufe offen. 

Offene Fragen  

Die Integrationsagenda beschränkt sich auf den Asylbereich. Im Verlauf 2018/2019 soll auch die Frage 

geklärt werden, wie Integrationsvorleistungen für Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht über den 

Asylweg in die Schweiz kommen, organisiert und finanziert werden. Heute fallen die Aufwendungen für 

die Integrationsförderung dieser Zielgruppe in hohem Mass bildungsseitig an.  

Im Rahmen der nationalen Strukturen der interinstitutionellen Zusammenarbeit werden Grundlagen 

erarbeitet, um diese Fragen vertieft zu prüfen.  

 

                                                             
2 Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen 


